
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 19.06.2012 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/427 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Ver- und Entsorgungsausschuss 28.06.2012 

Rat 05.07.2012 

 
 

 

Betreff: 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, 

abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl 
 

 

FB/Az.: IV/ 
 

 

Produkt: 56/11.003 Abwasserbeseitigung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:  keine 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die der Sitzungsvorlage Nr. VIII/427 als Anlage I beigefügte 2. Änderungssatzung zur 
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, 
abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl wird beschlossen. Eine Ausfertigung ist 
dem Originalprotokoll beizufügen. 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Die derzeit geltende Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanla-
gen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl sieht im § 6 Abs. 1 
vor, dass vollbiologische Kleinkläranlagen mit der Bauartzulassung vom Deutschen Insti-
tut für Bautechnik (DIBt) entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

bei Bedarf, mindestens jedoch im zweijährigen Abstand zu entleeren sind. Diese 2-
Jahresfrist ist nach der aktuellen Rechtsprechung nicht mehr halt. Die Gerichtsentschei-
dungen stellen vom Grundsatz her darauf ab, dass der Klärschlamm aus Kleinkläranla-
gen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen  und ordnungsge-
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mäß betrieben und gewartet werden, entsprechend den technischen Vorgaben der DIN 

4261 und der jeweiligen Bauartzulassung bedarfsgerecht zu entsorgen sind. 
 
Betreiber von sanierten (vollbiologischen) Kleinkläranlagen haben diese regelmäßig (in 
der Regel jährlich) warten zu lassen. Im Rahmen der Wartung wird festgestellt, ob eine 
Entleerung des Klärschlammes erforderlich ist. Dies kann je nach Größe der Kleinkläran-
lage und der Anzahl der Bewohner auch erst nach 3 bis 4, gelegentlich sogar erst nach 5 
Jahren erforderlich sein. Deshalb ist die o. a. Satzung dahingehend zu ändern, dass die 
Entleerung der vollbiologischen Kleinkläranlagen erst dann erfolgt, wenn die Notwendig-
keit im Rahmen der Wartung festgestellt wurde. 
 
Zur Prüfung, ob eine Entleerung der Kleinkläranlage notwendig ist, haben die Grund-
stückseigentümer den jeweiligen Wartungsbericht der Gemeinde vorzulegen. Wird der 
Wartungsbericht nicht vorgelegt, bleibt es bei der Entleerung spätestens nach 2 Jahren 
seit der letzten Entleerung.       
 
Mit dieser Satzungsänderung wurden gleichzeitig eine redaktionelle Änderung bzw. An-
passungen an die aktuelle Mustersatzung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Ge-
meindebundes vorgenommen. 
 
Der Entwurf der 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Entsorgung von Grundstück-
sent- 
wässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Gemeinde Rosendahl 

wurde als Anlage I und eine Synopse über die Änderungen der Satzung als Anlage II 
beigefügt.  
 
 
 
 
 
 
     Niehues 
Bürgermeister 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Entwurf der 2. Änderungssatzung 
Anlage II: Synopse zum Entwurf der 2. Änderungssatzung  
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